
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2000/7/25 10ObS172/00t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.07.2000

Norm

ASVG §253c

BLVG §2 Abs1

Rechtssatz

Ausgehend davon, dass 20 Werteinheiten einer vollen Lehrverp ichtung und damit einer Vollzeitbeschäftigung

entsprechen, darf der Versicherte für den Bezug einer Gleitpension Teilzeit nur im Höchstausmaß von 14

Werteinheiten vereinbaren.

Entscheidungstexte

10 ObS 172/00t
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